
Sie haben 37 Stimmen!

Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in
verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben – panaschieren – und dabei jeder Person auf
dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben – kumulieren –  oder  oder

●

Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen
übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen . In
diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und
Bewerbern des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange
eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

●

Stimmzettel
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung

in der Stadt Groß-Umstadt am 15. März 2026

Bitte Stimmzettel nach innen falten!

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen , ohne
Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der
Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 37 Stimmen
vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

●

Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch
Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen
werden keine Stimmen zugeteilt.

●

Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische
Union Deutschlands CDU

101
Dr. Ohl, Jochen
Geschäftsführer

1967, Heubach

102
Köbler, Katja
Reiseverkehrskauffrau

1976, Richen

103
Sauerwein, Gerald
Dipl.-Informatiker

1969, Umstadt

104
Weigel, Kathrin
Dipl.-Finanzwirtin

1984, Umstadt

105
Knöll, Norbert
Raumausstattermeister

1949, Klein-Umstadt

106
Engelhardt, Birgitt
Rentnerin

1963, Kleestadt

107
Pullmann, Kim
Angestellter

1980, Semd

108
Dr. Helmstetter, Simon
Chemiker, M. Sc.

1985, Heubach

109
Sudhoff, Marie-Luise
Betriebswirtin

1964, Umstadt

110
Reeg, Norbert
Dipl.-Bankbetriebswirt

1971, Umstadt

111
Marschner, Wiebke
Geschäftsführerin

1979, Umstadt

112
Engelhardt, Horst
Schornsteinfegermeister

1962, Kleestadt

113
Pfau, Alexander
Winzer

1977, Umstadt

114
Dr. Schormann, René
Agrarwissenschaftler

1971, Umstadt

115
Engels, Michael
Jurist

1959, Klein-Umstadt

116
Tretschog, Adriana
Studentin

2002, Umstadt

117
Blümlein, Sven
Senior Qualitätsmanager

1970, Richen

118
Domzalski, Guillaume
Operatives Management

1983, Umstadt

119
Kabel, Verena
Fachbereichsleiterin

1982, Umstadt

120
Pfeffermann, Gerhard
Kaufmann

1959, Umstadt

121
Hax, Heiner
Hotelier

1949, Umstadt

122
Anzoul, Hamid
Lehrer

1979, Semd

123
Schmitt, Stephanie
Immobilienmanagerin

1981, Umstadt

124
Storck, Werner
Rentner

1957, Umstadt

125
Sekyra, Peter
Bürovorsteher

1973, Heubach

126
Lühn, Franz
Rentner

1950, Richen

127
Handschuh, Heiko
Angestellter

1977, Richen

128
Pugehl, Erich
Raumausstatter

1984, Umstadt

129
Hagn, Matthias
Angestellter

1995, Umstadt

130
Heid, Senta
Projektleiterin

1978, Semd

131
Beckenhaub, Helmut
Rentner

1954, Kleestadt

132
Seitz, Rosemarie
Rentnerin

1953, Heubach

133
Nijhuis, Ute
Rentnerin

1942, Umstadt

134
Söder, Friedrich
Rentner

1951, Semd

135
Hauck, Matthias
Kfm. Leiter

1981, Kleestadt

136
Schäfer, Gerald
Rentner

1957, Richen

137
Pfeffermann, Beate
Dipl.-Betriebswirtin

1959, Umstadt

Wahlvorschlag 3
Sozialdemokratische
Partei Deutschlands SPD

301
Dr. Stoeckel, Daniela
Pharmazeutische Qualitätsmanagerin

1986, Umstadt

302
Alfonso Muñoz, Dennis
Student

1990, Wiebelsbach

303
Mohr, Miriam
Verwaltungsbeamtin

1970, Umstadt

304
Donig, Marvin
Angestellter

1993, Heubach

305
Holzapfel, Janina
Teamleitung MVZ

1983, Umstadt

306
Dr. Zimmermann, Jens
Kaufmann

1981, Umstadt

307
Burghardt, Jutta
Studienrätin a. D.

1957, Wiebelsbach

308
Schröbel, Oliver
Verwaltungsleiter

1975, Raibach

309
Glorius, Marina
Verkaufssachbearbeiterin

1960, Kleestadt

310
Kleine, Martin
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker

1982, Umstadt

311
Eckert-Graulich, Pia
Dipl.-Verwaltungswirtin i.R.

1959, Umstadt

312
Mühlhahn, Dirk
Referent Softwareentwicklung

1964, Klein-Umstadt

313
Pittner, Peggy
Pädagogische Fachkraft

1981, Klein-Umstadt

314
Weschenfelder, Simon
Finanzbeamter

1998, Umstadt

315
Tsiavikou, Marina
Studentin

2003, Umstadt

316
Novak, Stefan
Schreinermeister

1973, Richen

317
Schadt, Elisabetta
Studentin

2003, Umstadt

318
Ribeiro Ferreira, Diogo
Student

2003, Umstadt

319
Gatti, Chiara
Auszubildende

2000, Umstadt

320
Oliveira Rodrigues, Bernardo
Werkzeugmechaniker

1971, Umstadt

321
Siegler, Lea
Studentin

2003, Umstadt

322
Beuren, Christoph
Sozialpädagoge

1995, Umstadt

323
Hanke, Lisa
Ärztin

1990, Wiebelsbach

324
Merker, Matti
Pressesprecher

1986, Umstadt

325
Argyriadis, Tina
Kfm. Angestellte

1972, Heubach

326
Ohl, Dieter
Verwaltungsbeamter i.R.

1954, Semd

327
Marques, Vanessa
Justizfachangestellte

2003, Umstadt

328
Simonis, Stefan
Kfm. Angestellter

1974, Semd

329
Remspecher, Lena
Oberinspektorin

1999, Klein-Umstadt

330
Scriba, Ricardo
Studienrat

1998, Richen

331
Waegt, Imke
Prozessplanerin für Röntgensysteme

1996, Umstadt

332
Holzapfel, Lars
Student

1997, Umstadt

333
Scriba, Karin
Kauffrau

1963, Klein-Umstadt

334
Müller, Karlheinz
Dipl.-Ing.

1951, Semd

335
Hölzer, Sven
Industriemechaniker

1987, Umstadt

336
Grimm, Georg
Rechtsanwalt

1969, Kleestadt

337
Tsiavikos, Christos
Gastronom

1973, Umstadt

Wahlvorschlag 4
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN GRÜNE

401
Huber, Annette
Krankenschwester

1965, Umstadt

402
Burghaus, Johannes
Rentner

1962, Umstadt

403
Müller, Swantje
Kindertagespflegerin

1982, Semd

404
Emmerich, Karl Friedrich
Rentner

1954, Umstadt

405
Moos, Nathalie
Lehrerin

1988, Kleestadt

406
Schlander, Wolfgang
Geschäftsführer

1966, Raibach

407
Lintner, Bettina
Rentnerin

1961, Umstadt

408
Mouami, Abdelaziz
Lehrer

1968, Richen

409
Heil, Felix
Angestellter

1986, Klein-Umstadt

410
Wicke, Cornelius
IT-Teamleiter

1983, Heubach

411
Dr. Brunst, Gerhard
Dipl.-Physiker i.R.

1954, Richen

412
Jung, Karl Heinz
Pensionär

1953, Heubach

413
Seipel, Norbert
Dipl.-Sozialpädagoge

1965, Umstadt

414
Lortz, Eric
Netzschutz- und Leittechniker

1993, Umstadt

415
Naumann, Jörg
Rentner

1959, Richen

416
Kühn, Joachim
Verwaltungsangestellter

1963, Umstadt

417
Hartleif, Siegfried
Pensionär

1954, Umstadt

418
Adams, Wilhelm
Beamter i.R.

1958, Klein-Umstadt

Wahlvorschlag 5
Freie Demokratische
Partei FDP

501
Listner, Heiko
Reiseverkehrskaufmann

1969, Klein-Umstadt

502
Dr. Sauer, Margarete
OSt.Dn. i.R.

1951, Umstadt

503
Mauß, Georg
Rentner

1959, Richen

504
Kern, Marcel
Restaurantleiter

1980, Umstadt

505
Scheuermann, Klaus
Landwirt

1955, Wiebelsbach

506
Kreher, Alwin
Rentner

1950, Klein-Umstadt

507
Dr. Weise, Günther
Ingenieur

1962, Umstadt

508
Berthold, Helga
Rentnerin

1951, Klein-Umstadt

509
Storck, Lothar
Landwirtschaftsmeister

1960, Richen

510
Dingeldey, Karlfried
Rentner

1951, Umstadt

511
Schäfer, Stefan
IT-Berater

1981, Kleestadt

512
Jahn, Friedrich
Rentner

1941, Umstadt

513
Grosch, Marie-Luise
OStRn. i.R.

1941, Umstadt

Wahlvorschlag 6
Bürgervereinigung Groß-
Umstadt e.V. BVG

601
Münch, Ursula
Verwaltungsangestellte

1958, Umstadt

602
Jost, Stefan
Bankkaufmann

1968, Umstadt

603
Weber, Helga
Hauswirtschaftsmeisterin

1961, Wiebelsbach

604
Funck, Rüdiger
Polizeibeamter i.R.

1959, Umstadt

605
Harms, Claudia
Fachberatung Labormedizin

1973, Raibach

606
Schütz, Holger
Landwirt

1970, Umstadt

607
Bahlecke, Birgit
Büroassistentin

1966, Umstadt

608
Seippel, Johannes
Geschäftsführer

1993, Umstadt

609
Heider, Andrea
Kfm. Angestellte

1965, Richen

610
Bock, Stefan
Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

1962, Umstadt

611
Mehring, Annette
Bankkauffrau

1968, Umstadt

612
Münch, Hansgeorg
Landwirt

1965, Umstadt

613
Lennert, Stefanie
Head of Produktmanagement

1975, Wiebelsbach

614
Münch, Marius
Berater

1992, Umstadt

615
Liebmann-Bock, Elke
Verwaltungsfachangestellte i.R.

1960, Umstadt

616
Dührig, Karl Heinz
Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

1951, Dorndiel

617
Weil, Katja
Bilanzbuchhalterin

1971, Umstadt

618
Klement, Katrin
Büroangestellte

1986, Wiebelsbach

Wahlvorschlag 7
Die Linke

Die Linke

701
Rodet, Patricia
Pädagogische Fachberatung

1970, Umstadt

702
Doerschel, Heiko
Angestellter

1963, Umstadt

703
Philipp, Jochen
Ingenieur

1982, Umstadt

704
Babion, Anne
Gesundheits- und Krankenpflegerin

1993, Richen

705
Elflein, Daniela
Grafikdesignerin

1980, Klein-Umstadt

706
Mletzko, André
Bauleiter

1988, Klein-Umstadt

707
Roth, Olga-Alexandra
Exekution Management Assistant

1976, Wiebelsbach

708
Hilsbos, Christopher
Betriebsrat

1986, Umstadt

709
Philipp, Daniela
Kfm. Angestellte

1978, Umstadt

710
Merkel, Manuel
Student

1998, Dorndiel

711
Alp-Bozkurt, Sultan
Lehrerin

1983, Richen

712
Geis, Martin
Haustechniker kfm. Bereich

1985, Dorndiel

713
Gebele, Thomas
Pensionär

1958, Umstadt

714
Stieme, René
Förster i.R.

1959, Umstadt

Musterstimmzettel



So wählen Sie richtig
Sie wählen richtig, wenn Sie die folgenden fünf Regeln der Stimmabgabe beachten. Denn
dann sind Sie über alle Gestaltungsmöglichkeiten informiert, die Ihnen das
Kommunalwahlrecht für Ihre Stimmabgabe bietet.

1. Wie viele Stimmen habe ich?
Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind. Für die
anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen.

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?
Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem
Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen
(Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und
jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder
höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können
auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre
Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben?
Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und
unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett
abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste
ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die Bewerberinnen und
Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger
Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene
Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen
aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste
die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat.

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln vergeben?
Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber
vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich
zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste
ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten
Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben
nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei
Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten – bis alle Ihre Stimmen
verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten
Liste drei Stimmen haben.

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen?
Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus
dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber
keine Ihrer Stimmen erhalten.

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?
Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen
zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als
drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre
Stimmabgabe insgesamt ungültig ist.

Haben Sie noch Fragen zum Kommunalwahlrecht?
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

Nicht vergessen: Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!

Ihr Wahlamt

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Wahlamt (UmStadtBüro, Saint-
Péray-Straße 11, 64823 Groß-Umstadt). 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter  
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

So wählen Sie richtig
Sie wählen richtig, wenn Sie die folgenden fünf Regeln der Stimmabgabe beachten. Denn
dann sind Sie über alle Gestaltungsmöglichkeiten informiert, die Ihnen das
Kommunalwahlrecht für Ihre Stimmabgabe bietet.

1. Wie viele Stimmen habe ich?
Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind. Für die
anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen.

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?
Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem
Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen
(Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und
jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder
höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können
auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre
Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben?
Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und
unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett
abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste
ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die Bewerberinnen und
Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger
Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene
Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen
aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste
die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat.

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln vergeben?
Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber
vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich
zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste
ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten
Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben
nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei
Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten – bis alle Ihre Stimmen
verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten
Liste drei Stimmen haben.

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen?
Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus
dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber
keine Ihrer Stimmen erhalten.

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?
Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen
zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als
drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre
Stimmabgabe insgesamt ungültig ist.

Haben Sie noch Fragen zum Kommunalwahlrecht?
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

Nicht vergessen: Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!

Ihr Wahlamt


